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VORGABEN DES NATIONALEN QUALITÄTSVERTRAGES ANQ 2011 
Das Grundlagenpapier definiert eine für die drei Fachbereiche Akutsomatik, Rehabilitation und 
Psychiatrie einheitliche Vorgehensweise bezüglich Dispensgesuchen. Es bezweckt die Sicher-
stellung einer systematischen Beurteilung der Dispensgesuche unter Berücksichtigung der 
messspezifischen Besonderheiten und eine systematische Umsetzung der Dispensent-
scheide.  

Alle dem Nationalen Qualitätsvertrag ANQ 2011 beigetretene Spitäler und Kliniken sind ver-
pflichtet, die vom ANQ im Messplan vorgegebenen Messungen für die drei Fachbereiche Akut-
somatik, Psychiatrie und Rehabilitation fristgerecht nach den Vorgaben des ANQ umzusetzen. 
Der Messplan des Nationalen Qualitätsvertrages ANQ 2011 sieht für die genannten Fachberei-
che jeweils spezifische Messthemen vor. 

Im Grundsatz gilt, dass die Spitäler und Kliniken alle Messungen umsetzen müssen, welche 
für ihren Bereich im Messplan vorgegeben sind. Kann ein Leistungserbringer eine der vorgege-
benen ANQ-Messungen seines Bereichs aus objektiven Gründen nicht durchführen, hat er, ge-
stützt auf den Nationalen Qualitätsvertrag ANQ 2011 (siehe Abschnitt III, Absatz 4), die 
Möglichkeit, ein schriftliches Dispensgesuch für die ausgewählten Ergebnisqualitätsmessun-
gen an den ANQ zu stellen. In diesem ist darzulegen, aus welchen Gründen eine oder mehrere 
der vorgegebenen Messungen nicht durchgeführt werden können. 

DISPENSGRÜNDE 
Um von der Durchführung einer Messung in einem für das Spital oder die Klinik relevanten Be-
reich befreit zu werden, ist eine vom ANQ bewilligte Dispensierung erforderlich.  

Bei den folgenden bereichsspezifischen Gründen bewilligt der ANQ ein Dispensgesuch (die Ta-
belle wird in regelmässigen Abständen geprüft und aktualisiert): 

MESSPLAN BZW. MESSUNG MESSSPEZIFISCHE DISPENSGRÜNDE 

Akutsomatik Erwachsene 

Patientenerfahrung (PREMs) ANQ erteilt einen Dispens bei Institutionen, die aus-
schliesslich palliative Leistungsangebote haben. 

Postoperative Wundinfektionsmessung Swissnoso  ANQ erteilt einen Dispens, wenn aufgrund des Leis-
tungsangebotes weniger Eingriffsarten als vorge-
schrieben durchgeführt werden können, wird für die 
Fehlende/n ein Teildispens erteilt. 

Sturz und Dekubitus  ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. Für die 
Messung ab 2026 mit strukturierten KIS-Daten kann 

https://www.anq.ch/de/messplan/
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befristet Dispens erteilt werden für Spitäler und Klini-
ken, die über kein KIS verfügen. 

Ungeplante Rehospitalisationen ANQ erteilt einen Dispens bei akutgeriatrischen Spi-
tälern und Kliniken (Leistungsstelle M900), aufgrund 
des hohen Risikos für einen Wiedereintritt.1 

PSI/Mortalität tbd 

Implantatregister SIRIS Hüfte und Knie, Schulter ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Implantatregister SIRIS Wirbelsäule ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Akutsomatik Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahren) 

Elternerfahrung (PREMs)2  ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Postoperative Wundinfektionen Swissnoso  
Appendektomien bei Kindern und Jugendlichen 

ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Rehabilitation Erwachsene 

Patientenerfahrung (PREMs) ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Geriatrische Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Internistische Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Kardiale Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Muskuloskelettale Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Neurologische Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Onkologische Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Psychosomatische Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Paraplegiologische Rehabilitation Da über Tarifstruktur SwissDRG finanziert, erteilt der 
ANQ generell für Messplan Akutsomatik einen Dis-
pens. Vorgegebene Alternativmessung: Messplan Re-
habilitation (Beschluss Vorstand 19.09.2023). 

Pulmonale Rehabilitation ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Frührehabilitation Da über Tarifstruktur SwissDRG finanziert, erteilt der 
ANQ für den Messplan Akutsomatik einen Dispens. 
Vorgegebene Alternativmessung: Messplan Rehabili-
tation. Hinweis: Betrifft nur die spezialisierten Reha-
bilitationskliniken mit Angebot für Frührehabilitation 
(Beschluss Vorstand 08.10.2024). 

Pädiatrische Rehabilitation Messbefreit: Aus formalen Gründen ist ein Dispens 
einzureichen. 

 

1 Siehe auch Medizinische Statistik der Krankenhäuser MS BFS 
2 Darunter werden Stationen verstanden, welche ausschliesslich Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre betreuen und über das 

für dieses Kollektiv erforderliche qualifizierte Personal sowie die Infrastruktur verfügen. 
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Erwachsenenpsychiatrie 

Patientenerfahrung (PREMs) ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Symptombelastung ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Erfassung von freiheitsbeschränkende Massnahmen ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Sturz in der Alterspsychiatrie ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Patientenzufriedenheit ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Symptombelastung ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

Erfassung von freiheitsbeschränkende Massnahmen ANQ erteilt grundsätzlich keinen Dispens. 

 

Der Umgang mit objektiven Kriterien, insbesondere «Nicht-Durchführbarkeit der Messung in-
folge Schliessung des Spitals/der Klinik» oder «Nicht-Durchführbarkeit der Messung, weil die 
von der Messung abgedeckten Leistungen nicht (oder innerhalb der Messfrist nicht mehr) an-
geboten werden» – ist separat geregelt. Spitäler und Kliniken melden entsprechende Sachver-
halte dem ANQ; der jeweilige Grund wird in der transparenten Publikation mittels Reasoncode 
ausgewiesen. 

Hinweise: 

• Für nicht ausdrücklich aufgeführte Gründe kann ebenfalls ein Dispensgesuch eingereicht 
werden; solche Gesuche werden vom ANQ im Einzelfall geprüft und entschieden. 

• Geringe Fallzahlen, mangelnde personelle und finanzielle Ressourcen sowie mangelnde 
Eignung der Messung stellen keine Dispensgründe dar. 

 

Bei einem abgelehnten Dispensgesuch muss das Spital/die Klinik, die im Messplan vorgege-
bene Messung im Einklang mit den ANQ-Vorgaben umsetzen. Das Dispensgesuch hat bis zum 
Vorliegen des Entscheids aufschiebende Wirkung auf die Umsetzung der betreffenden Mes-
sung im gesuchstellenden Spital oder der gesuchstellenden Klinik. 

DISPENSVERFAHREN 
Das Dispensgesuch für die Messbefreiung ist mittels Formulars «Dispensgesuch» (auf dem 
ANQ-Webportal verfügbar) schriftlich (per Post oder Mail) bei der ANQ-Geschäftsstelle 
(info@anq.ch) einzureichen. Spital- oder Klinikgruppen bzw. -verbünde führen im Dispensge-
such aus, welche Standorte das Dispensgesuch umfasst. Das Spital oder die Klinik legt darin 
dar, welche Gründe dazu führen, dass eine oder mehrere Messungen des Messplans nicht 
durchgeführt werden können.  

https://www.anq.ch/de/messplan/
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Die Geschäftsstelle prüft das Gesuch und entscheidet basierend auf den definierten Dis-
penskriterien über die Bewilligung. Können die definierten Kriterien nicht eindeutig angewen-
det werden oder das Gesuch beinhaltet eine spezielle Situation, werden der 
Qualitätsausschuss (QA) des entsprechenden Fachbereichs und/oder der zuständige Kanton 
für die Entscheidung zur Bewilligung beigezogen. 

Der Entscheid wird dem gesuchstellenden Spital oder der gesuchstellenden Klinik mitgeteilt. 
Wird ein Dispensgesuch bewilligt, werden die Kostenträger (prio.swiss, MTK, Kantone) schrift-
lich informiert. Zudem erfolgt auf der Übersichtsliste zur Messbeteiligung für dieses Spi-
tal/diese Klinik der Eintrag «Dispens ja» bei der entsprechenden Messung. Die Übersicht 
Messbeteiligung/Dispens wird mit den weiteren Publikationsunterlagen versendet und auf 
dem Webportal des ANQ zusammen mit den Messergebnissen veröffentlicht. 


